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Auftrag Hartmann 

betreffend Neuregelung der Förderpraxis für energieeffiziente Wärmepumpen- 
systeme 

Antwort der Regierung 

 

Die kantonalen Förderprogramme bezwecken, die Energieeffizienz bestehender Bau-

ten zu steigern und fossile Energien zu ersetzen. Ergänzend soll der Ersatz von 

Elektroheizungen beschleunigt werden. Wie bereits in der Antwort zum Auftrag De-

rungs betreffend Beiträge für Luft-Wasser-Wärmepumpen ausgeführt, werden För-

derbeiträge nur ausgerichtet, wenn die Massnahmen dem Stand der Technik ent-

sprechen und die beabsichtigten Wirkungen erreicht werden. 

 

Gemäss Auftrag Hartmann sollen nebst der Jahresmitteltemperatur von Meteo 

Schweiz (vgl. Art. 47 der Energieverordnung des Kantons Graubünden [BEV; 

BR 820.210]) weitere Kriterien im Rahmen der Beitragsbemessung von Förderbeiträ-

gen an Luft-Wasser-Wärmepumpen berücksichtigt werden (wie Vorlauftemperatur 

des Heizsystems, Energieeffizienz des gewählten Wärmepumpensystems unter Be-

rücksichtigung von allfälligen PV-Anlagen und Energiespeichern). Per Januar 2022 

wurde die Tnorm 9120 betreffend Jahresmitteltemperatur aktualisiert. Dies hatte zur 

Folge, dass neu zusätzliche Gebiete im Kanton von Förderbeiträgen profitieren kön-

nen. 

 

Würden die vorgeschlagenen Kriterien in der kantonalen Förderpraxis umgesetzt, 

hätte dies zur Folge, dass der administrative und planerische Aufwand für die Instal-

lateure stark ansteigen würde. Jedes Gebäude hat andere Rahmenbedingungen. Oft 

sind die planerischen Unterlagen des bestehenden Heizsystems und/oder Gebäudes 

nicht mehr vorhanden. Diese Grundlagen müssten beim Ersatz des Wärmeerzeugers 

deshalb (teils) neu erarbeitet werden. Nicht nur die Berechnung der notwendigen 

Heizleistung, sondern auch die Dimensionierung des gesamten Wärmeverteilsys-
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tems – unter Berücksichtigung des bestehenden Wärmedämmstandards des Gebäu-

des – müssten mit einem Beitragsgesuch eingereicht werden. Weiter müsste die Effi-

zienz der geplanten Wärmepumpe unter Berücksichtigung der vorgenannten Rand-

bedingungen und allfälliger Erträge aus einer PV-Anlage berechnet werden. 

 

Stellt man diesen Aufwand ins Verhältnis zu den möglicherweise resultierenden För-

derbeiträgen, erweist sich dieser als unverhältnismässig. Bereits heute wird vom In-

stallationsgewerbe moniert, dass der administrative Aufwand zum Erhalt von Förder-

beiträgen hoch sei. Weitere Kriterien würden den gewünschten schnellen Umstieg 

auf ein erneuerbares Heizsystem nur verzögern. Mit dem heutigen einfachen Ansatz 

der Jahresmitteltemperatur können zwar nicht alle Faktoren berücksichtigt werden, 

jedoch stellt dieser Ansatz sicher, dass ineffiziente Wärmepumpen von der Förde-

rung ausgeschlossen werden. Auf die Festlegung von zusätzlichen Kriterien zur Er-

mittlung der Förderberechtigung von Wärmepumpen soll deshalb verzichtet werden. 

Dennoch ist sich die Regierung des Problems bewusst, dass gewisse Gebiete im 

Kanton aufgrund ihrer geografischen Lage und der damit zusammenhängenden Jah-

resmitteltemperatur von einer Förderung von Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht profi-

tieren können. Hinzu kommt, dass an diesen Standorten zwar Sole-Wasser-Wärme-

pumpen (Erdsonden) realisiert werden können, diese Vorhaben aber höhere Investi-

tionskosten zur Folge haben als das bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe der Fall 

wäre. Deshalb ist die Regierung bereit, die kantonale Förderpraxis entsprechend zu 

überprüfen und somit die Möglichkeit zu schaffen, an effiziente Sole-Wasser-Wärme-

pumpen höhere Kantonsbeiträge zu gewähren. Zuständig für die Erarbeitung von 

Vollzugsrichtlinien diesbezüglich ist das Departement für Infrastruktur, Energie und 

Mobilität (DIEM; Art. 55 BEV). 

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag wie folgt abzuändern: 

Die Regierung wird beauftragt, die heutige Höhe der kantonalen Förderbeiträge an 

Erdsonden zu überprüfen und entsprechend anzupassen. 
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